
  

Informationen zum Datenschutz                                                                               
für die Aktionäre der K+S Aktiengesellschaft  

Ordentliche Hauptversammlung der K+S Aktiengesellschaft 
am Mittwoch, 14. Mai 2025, 10:00 Uhr, 
die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfindet.  
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
mit diesem Dokument informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch die K+S Aktiengesellschaft und die Ihnen nach den anwendbaren Datenschutzgesetzen 
zustehenden Rechte. 
 
Die Gesellschaft verarbeitet für die Durchführung der Hauptversammlung als Verantwortlicher 
personenbezogene Daten der Aktionäre (z.B. Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Aktionärsnummer, Zugangsdaten zum 
passwortgeschützten Onlineservice, IP-Adresse, Nummer des Depotkontos, Nummer der 
Eintrittskarte) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter auf 
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Soweit die Aktionäre ihre personenbezogenen 
Daten nicht selbst zur Verfügung stellen, erhält die Gesellschaft diese in der Regel von der 
Depotbank des Aktionärs (sog. Letztintermediär). 
 
Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Diese sind nach § 67 AktG unter Angabe des 
Namens, Geburtsdatums und der Adresse (einschließlich E-Mail-Adresse) des Aktionärs sowie  
- bei Stückaktien - der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft 
einzutragen. Der Aktionär ist grundsätzlich verpflichtet, der Gesellschaft diese Angaben 
mitzuteilen. 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter ist für die 
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der virtuellen Hauptversammlung, für die 
Ausübung der Aktionärsrechte und die Führung des Aktienregisters rechtlich erforderlich. Dies 
umfasst für die Durchführung der Hauptversammlung insbesondere die Abwicklung der 
Anmeldung, das Zugänglichmachen von vorab eingereichten Stellungnahmen, das Verfolgen der 
virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Zuschaltung, die Stimmrechtsausübung, 
das Ausüben von Rede-, Frage- und Antragsrecht während der Hauptversammlung, das Erstellen 
des Teilnehmerverzeichnisses sowie die Aufnahme von Widersprüchen und Fragen im 
notariellen Protokoll. Die Gesellschaft überträgt die Hauptversammlung außerdem im 
sogenannten Onlineservice per Livestream und in das Back-Office zum Stenographieren und zur 
automatisierten Transkription von Redebeiträgen mithilfe einer KI-Anwendung. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO i.V.m. § 67, § 
67e, §§ 118 ff. AktG bzw., soweit technisch erforderliche Cookies, die auf dem Endgerät des 
Nutzers gespeichert werden, eingesetzt werden, § 25 Abs. 2 Nr. 2 Telekommunikation-
Telemedien-Datenschutzgesetz. 
 
Darüber hinaus können Datenverarbeitungen, die für die Organisation der virtuellen 
Hauptversammlung dienlich oder sonst zur Wahrung berechtigter Interessen der Gesellschaft 
(zum Beispiel für statistische Zwecke) erforderlich sind, auf Grundlage überwiegender 
berechtigter Interessen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO).  
 
Darüber hinaus unterliegt die Gesellschaft verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen 
beispielsweise aus aufsichtsrechtlichen, sanktionsrechtlichen sowie handels- und 
steuerrechtlichen Vorschriften, die die Verarbeitung personenbezogener Daten von Aktionären 
bzw. Aktionärsvertretern erforderlich machen können. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 lit. c) DS-GVO. 
 
Die von der Gesellschaft für die Zwecke der Ausrichtung der virtuellen Hauptversammlung 
beauftragten Dienstleister verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre bzw. 
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Aktionärsvertreter ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft und nur soweit dies für die 
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und 
die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der 
Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese 
Daten vertraulich zu behandeln.  
 
Im Übrigen werden personenbezogene Daten wie insbesondere der Name von Aktionären und 
gegebenenfalls Aktionärsvertretern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbesondere 
betreffend das Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG) anderen Aktionären und Aktionärsvertretern 
zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für personenbezogene Daten, die in vorab eingereichten 
Stellungnahmen, in Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung, Gegenanträgen oder 
Wahlvorschlägen enthalten sind, sowie ggf. in Beiträgen im Rahmen der Ausübung des 
Rederechts oder der Beantwortung von Fragen. Rechtsgrundlage ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. c) DS-GVO bzw., soweit keine gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung der 
personenbezogenen Daten besteht, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Im Übrigen kann die 
Gesellschaft gesetzlich verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten. 
 
Die Gesellschaft löscht die personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter im 
Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, sobald die zweijährige Einsichtnahmefrist nach § 129 
Abs. 4 AktG abgelaufen ist, die personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke der 
Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang 
mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten bestehen. 
 
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, haben die 
Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung ihrer 
personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem 
steht den Aktionären bzw. Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den zuständigen 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden zu sowie das Recht, ihre personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Werden personenbezogene 
Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO verarbeitet, steht den Aktionären 
bzw. Aktionärsvertretern unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall 
zu prüfen sind, auch ein Widerspruchsrecht zu. 
 
Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und die 
Geltendmachung von Datenschutzrechten erreichen Aktionäre und Aktionärsvertreter den 
Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft unter:  
 
Scheja & Partners GmbH & Co. KG 
Boris Reibach 
Adenauerallee 136 
D-53113 Bonn 
Tel.: +49 (0) 228-227 226-0 
E-Mail: boris.reibach@scheja-partners.de 
Website: https://www.scheja-partners.de/kontakt/kontakt.html 
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Informationen zum Datenschutz erhalten Aktionäre und Aktionärsvertreter auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter  
 

www.kpluss.com/hv 
 
 
 
Kassel, im April 2025 
 
Der Vorstand  
K+S Aktiengesellschaft  
mit Sitz in Kassel  


